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1. Gegenstand 

Die Förderrichtlinien stellen verbindliche Kri-
terien für die Inanspruchnahme von Förder-
mitteln des Fonds Soziales Wien (FSW) dar. 

Die spezifische Förderrichtlinie für Leistungen 
der Arbeitsintegration ergänzt die allgemei-
nen Förderrichtlinien des FSW. 

Ziel dieser Förderrichtlinie ist 

a) die Gewährung von Lohnkostenzuschüs-
sen für Menschen mit Behinderung, die in 
einem Dienstverhältnis zu einem Unter-
nehmen stehen sowie 

b) die Gewährung von Zuschüssen für die 
Unterstützung von Menschen mit Behin-
derung durch Mentoren/Mentorinnen 

Der Lohnkostenzuschuss bezweckt den fi-
nanziellen Ausgleich einer behinderungsbe-
dingten Leistungsminderung, um eine Chan-
cengleichheit für Menschen mit Behinderung 
am allgemeinen Arbeitsmarkt herzustellen. 
Dadurch soll einer Ausgrenzung von Men-
schen mit Behinderung vom Arbeitsmarkt 
entgegengewirkt, Diskriminierung verhindert 
sowie Integration in die Arbeitswelt ermöglicht 
werden.  

Mentoring dient der Aktivierung von innerbe-
trieblichen Unterstützungsressourcen, um 
Menschen mit Behinderung die Eingewöh-
nung und Einarbeitung am Arbeitsplatz zu 
erleichtern und eine stabile Verankerung am 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dadurch soll 
gezielt die persönliche und berufliche Ent-
wicklung durch Dialog, soziale und berufliche 
Integration, Austausch von Wissen und Er-
fahrung gefördert werden. Dadurch können 
die Begabungen und Qualitäten der Men-
schen mit Behinderung erkannt, gefördert 
und eingesetzt werden. 

2. Definitionen  

Im Sinne dieser Förderrichtlinie werden 
nachstehende Ausdrücke wie folgt definiert: 

a) „Menschen mit Behinderung“: Personen, 
die auf Grund nicht altersbedingter kör-
perlicher, intellektueller oder psychischer 
Beeinträchtigungen oder auf Grund von 
Sinnesbeeinträchtigungen bei der Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit dauernd 
wesentlich benachteiligt sind 

b)  „Mentor/Mentorin“: betriebsinterner / be-
triebsinterne Mitarbeiter / Mitarbeiterin in 
einem Unternehmen, der/die den Men-
schen mit Behinderung bei der sozialen 
und arbeitstechnischen Integration direkt 
am Arbeitsplatz unterstützt 

c)  „Dienstgeber/Dienstgeberin“: Unterneh-
men, in welchem ein Mensch mit Behin-
derung im Rahmen eines „echten“ 
Dienstverhältnisses beschäftigt ist 

d) „Lohn“: Arbeitsentgelt, das die Dienstge-
ber/Dienstgeberinnen den Arbei-
tern/Arbeiterinnen und Angestellten auf-
grund eines abgeschlossenen Arbeitsver-
trages für die Arbeitsleistung schulden 

e) „Integrationsfachdienst“: vom FSW geför-
derte Maßnahme für Coaching und Be-
gleitung des Menschen mit Behinderung, 
des/der Mentors/Mentorin und des/der 
Dienstgebers/Dienstgeberin  

Der Integrationsfachdienst erhebt auch 
die Leistungsminderung des Menschen 
mit Behinderung und den Unterstüt-
zungsbedarf durch den/die Men-
tor/Mentorin, um die jeweilige Förderhöhe 
festlegen zu können. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsvertrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsvertrag
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3. Anwendungsbereich 

3.1. Diese Förderrichtlinie gilt für: 

Menschen mit Behinderung, die einen Lohn-
kostenzuschuss oder einen MentorInnenzu-
schuss beantragen bzw. in Anspruch nehmen 
(im Folgenden: Kunde/Kundin) 

3.2. Diese Förderrichtlinie gilt nicht für 
Personen: 

a) die im Rahmen eines freien Dienstver-
trages oder eines Werkvertrages tätig 
sind  

b) die sich in einem Schul- oder Ausbil-
dungsverhältnis (Lehrverhältnis) be-
finden 

c) die eine Um- und Nachschulungs-
maßnahme (Volontariat) oder Prakti-
kum absolvieren  

d) die eine gleichartige Leistung von Drit-
ten, insbesondere anderen Förderge-
bern/Fördergeberinnen (z.B. Bundes-
sozialamt und/oder Arbeitsmarktser-
vice) erhalten bzw. erlangen können 

e) die nach bundes- oder landesgesetz-
lichen Vorschriften Geldleistungen 
wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit 
(dauernder Berufsunfähigkeit) bzw. 
Ruhegenüsse oder Pensionen aus 
dem Versicherungsfall des Alters be-
ziehen 

4. Voraussetzungen für die Ge-
währung einer Förderung   

4.1. Folgende Voraussetzungen müssen 
für die Gewährung des Lohnkosten-
zuschusses erfüllt sein: 

 Vorliegen einer Behinderung 
gemäß Punkt 2a) 

 Grad der Behinderung von 
mindestens 50 vH 

Von dieser Voraussetzung 
kann bei Menschen mit Behin-
derung, die zuvor eine Förde-
rung für die Leistung Tages-
struktur oder Berufsqualifizie-
rung des FSW in Anspruch ge-
nommen haben, abgesehen 
werden.  

 keine Zugehörigkeit zum Kreis 
der begünstigten Behinderten 
nach dem Behinderteneinstel-
lungsgesetz (BEinstG) 

 auf Grund von Art und Ausmaß 
der Behinderung fehlende Eig-
nung zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit 

Die tatsächliche Leistungsmin-
derung muss vom FSW bzw. 
durch von diesem beauftragten 
Personen festgestellt werden. 

 erwerbsfähiges Alter (15. bis 
64. Lebensjahr) 

 österreichische Staatsbürger-
schaft bzw. Gleichstellung ge-
mäß § 4 des Chancengleich-
heitsgesetzes Wien (CGW) 
i.d.g.F. 

Von der Voraussetzung kann 
abgesehen werden, wenn dies 
zur Vermeidung sozialer Härten 
dringend erforderlich ist. 

 Hauptwohnsitz oder mangels 
eines solchen gewöhnlicher 
Aufenthalt in Wien 

 innerhalb von drei Monaten vor 
Antragstellung neu eingegan-
genes, aufrechtes, „echtes“ 
Dienstverhältnis bzw. verbindli-
che Zusage eines Unterneh-
mens, dass unter der Bedin-
gung der Gewährung eines 
Lohnkostenzuschusses ein 
derartiges Dienstverhältnis ein-
gegangen wird 
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Das Überschreiten der Gering-
fügigkeitsgrenze ist nicht erfor-
derlich. 

 keine gleichzeitige Inanspruch-
nahme einer Förderung für 
Leistungen der Tagesstruktur 

 dass faktisch keine gleicharti-
gen Leistungen von Dritten er-
bracht werden und keine Mög-
lichkeit besteht, aufgrund ande-
rer gesetzlicher, statutarischer 
oder vertraglicher Regelungen 
gleichartige Leistungen zu er-
langen  

 kollektivvertraglicher bzw. be-
triebsüblicher Lohn  

 die Leistung ist sinnvoll, not-
wendig und zweckmäßig 

Die Höhe der Förderung muss 
in einem angemessenen Ver-
hältnis zum dadurch voraus-
sichtlich erzielbaren Nutzen 
stehen. 

 Bereitschaft zur Mitwirkung un-
ter Berücksichtigung von Art 
und Ausmaß der Behinderung 
im Rahmen der Leistung 

4.2. Folgende Voraussetzungen müssen 
für die Gewährung des MentorInnen-
zuschusses erfüllt sein: 

 hinsichtlich des/der Kun-
den/Kundin gelten dieselben 
Voraussetzungen wie in Punkt 
4.1. mit Ausnahme, dass die 
Zugehörigkeit zum Kreis der 
begünstigten Behinderten nach 
dem BEinstG im Falle der För-
derung der Lohnkosten durch 
einen/eine anderen/andere 
Kostenträger/Kostenträgerin 
(Bundessozialamt, AMS) kei-
nen Ausschlussgrund darstellt, 
sofern der/die Kunde/Kundin 
bereits eine Förderung für eine 
Leistung der Tagesstruktur o-
der der Berufsqualifizierung 
vom FSW in Anspruch ge-
nommen hat 

 der/die Mentor/Mentorin hat die 
Bereitschaft und die nötige Be-
fähigung zur Anleitung von 
Menschen mit Behinderung, 
um eine erfolgreiche Integration 
des/der Kunden/Kundin zu er-
möglichen 

 der/die Mentor/Mentorin verfügt 
über ausreichende betriebsin-
terne Kenntnisse  

4.3. Auf die Gewährung eines Lohnkos-
tenzuschusses bzw. MentorInnenzu-
schusses besteht kein Rechtsan-
spruch. 

5. Antragstellung 

 Die Förderung ist beim KundInnenser-5.1.
vice Beratungszentrum Behinderten-
hilfe des FSW schriftlich zu beantra-
gen. Es ist das Antragsformular des 
FSW zu verwenden, welches vollstän-
dig und lesbar auszufüllen ist.  

 Anlässlich der Antragstellung sind 5.2.
insbesondere in Kopie vorzulegen: 

 Amtlicher Lichtbildausweis 

 Geburtsurkunde 

 Österreichischer Staatsbürger-
schaftsnachweis oder Nachweis 
über den rechtmäßigen Aufenthalt 
in Österreich 

 Nachweis über die Behinderung 
(z.B. ärztliche und/oder psycholo-
gische Gutachten) 

 Nachweis über die Höhe des kol-
lektivvertraglichen bzw. betriebs-
üblichen Lohnes des/der Kun-
den/Kundin  

 Rechtskräftiger Feststellungsbe-
scheid nach dem Behindertenein-
stellungsgesetz (BEinstG) bzw. 
sonstiger Nachweis, dass keine 
Zugehörigkeit zum Kreis der be-
günstigten Behinderten besteht 
bzw. dass das Bundessozialamt 
und/oder das Arbeitsmarktservice 
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keine Förderung für eine gleichar-
tige Leistung gewährt  

Falls vorhanden: 

 Dienstvertrag oder Dienstzettel 

 Nachweis der Vertretungsbefugnis 
(z.B. Vollmacht, Vorsorgevoll-
macht, Erwachsenenvertretung) 

 Für den/die Kunden/Kundin abge-
gebene Verpflichtungs-/Haftungs-
erklärung 

 Der Antrag ist vom/von der Kunden/ 5.3.
Kundin bzw. der vertretungsbefugten 
Person zu unterzeichnen.  

6. Art der Förderung  

 Lohnkostenzuschuss 6.1.

6.1.1. Bemessungsgrundlage für den Zu-
schuss ist der kollektivvertragliche be-
ziehungsweise betriebsübliche Lohn 

ohne Sonderzahlungen, Arbeitgeber-
/Arbeitgeberinnenbeiträge, Überstun-
den, Überstundenpauschalen, Zula-
gen, Diäten, Zuschläge, Provisionen 
etc., wobei die Lohnnebenkosten mit 
einem Pauschalbetrag von 50 vH ein-
bezogen werden. 

6.1.2. Das Förderausmaß umfasst maximal 
12 Monatsgehälter pro Kalenderjahr. 

6.1.3. Die Höhe der Förderung ist abhängig 
von dem vom Integrationsfachdienst 
festgestellten Grad der Leistungsmin-
derung. Der Lohnkostenzuschuss 
kann bis zu 90 vH der Bemessungs-
grundlage betragen. 

 MentorInnenzuschuss 6.2.

6.2.1. Die Bemessungsgrundlage für den 
Zuschuss ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Bruttojahresein-
kommen der unselbständigen Erwerb-
stätigen in Wien1 (gemäß § 25 EStG; 

                                                      
1
 Quelle: „Statistik Austria: Sozialstatistische Aus-

wertung“ 

ohne Lehrlinge), wobei auch die 
Lohnnebenkosten auf Basis der Be-
rechnung der Bemessungsgrundlage 
zu 50 vH einbezogen werden. Die je-
weils geltenden Werte werden unter 
www.fsw.at veröffentlicht.  

6.2.2. Das Stundenausmaß des Mentoring 
ist mit maximal 25 vH der monatlichen 
Normalarbeitszeit des/der Kunden/ 
Kundin begrenzt. 

6.2.3. Das Förderausmaß umfasst maximal 
12 Monatsgehälter pro Kalenderjahr. 

7. Eigenleistung 

Bei Inanspruchnahme der Leistungen Lohn-
kostenzuschuss bzw. MentorInnenzuschuss 
ist keine Eigenleistung zu erbringen.     

8. Zuerkennung der Förderung   

 Über die Gewährung eines Lohnkos-8.1.
tenzuschusses bzw. MentorInnenzu-
schusses entscheidet der FSW bei 
Vorliegen aller Voraussetzungen auf 
Grundlage der vorgelegten Unterlagen 
sowie einer Begutachtung durch mul-
tiprofessionelle Fachexper-
ten/Fachexpertinnen (Psycholo-
gen/Psychologinnen, Ärzte/Ärztinnen, 
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen, 
Pädagogen/ Pädagoginnen des FSW 
und des Integrationsfachdienstes. 

 Eine Förderung kann nur gewährt 8.2.
werden, wenn die Zweckmäßigkeit 
des Mitteleinsatzes gewährleistet ist 
und der Förderzweck nicht auf andere 
Art und Weise erzielt werden kann. 
Die geförderte Leistung muss zum 
Ausgleich der konkreten, behinde-
rungsbedingten Benachteiligung bzw. 
Leistungsminderung geeignet und er-
forderlich sein. 

 Die Förderhöhe wird jährlich festge-8.3.
legt. Der/die Kunde/Kundin und 
der/die Dienstgeber/Dienstgeberin 
werden über die Förderhöhe schriftlich 
informiert. 

http://www.fsw.at/
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 Der MentorInnenzuschuss ist an die 8.4.
tatsächliche Unterstützung durch ei-
nen/eine Mentor/Mentorin gebunden. 

 Die Förderung endet jedenfalls mit 8.5.
Beendigung des Dienstverhältnisses. 

9. Widmungsgemäße Verwen-
dung und Verrechnung der 
zuerkannten Fördermittel   

 Die zuerkannten Fördermittel dürfen 9.1.
nur für die bewilligte Leistung verwen-
det werden. 

 Die Auszahlung des Lohnkostenzu-9.2.
schusses erfolgt – nach Vorlage der 
Lohnkonten an den FSW – jeweils 
vierteljährlich an den/die Dienstgeber/ 
Dienstgeberin. 

 Die Auszahlung des MentorInnen-9.3.
zuschusses erfolgt jeweils vierteljähr-
lich an den/die Dienstgeber/Dienstge-
berin. 

 Die Grundlage der Abrechnung und 9.4.
Auszahlung für den Lohnkostenzu-
schuss bilden die Lohnkonten des/der 
Kunden/Kundin, welche dem FSW 
vierteljährlich zur Abrechnung vorzu-
legen sind. 

 Die Grundlage der Abrechnung und 9.5.
Auszahlung für den MentorInnenzu-
schuss bildet die Rechnungslegung 
auf Basis der Bemessungsgrundlage, 
welche dem FSW vierteljährlich vorzu-
legen sind.    

 Die Modalitäten der Verrechnung und 9.6.
Auszahlung sind zwischen FSW und 
dem/der Dienstgeber/Dienstgeberin 
schriftlich zu vereinbaren.  

 Wird das Dienstverhältnis nicht zum 9.7.
Quartal beendet, erfolgt bei Vorliegen 
aller notwendigen Unterlagen eine ali-
quote Auszahlung. 

10. Qualitätskontrolle und Über-
prüfung der Verwendung der 
zuerkannten Fördermittel 

Der FSW oder von diesem beauftragte Dritte 
sind berechtigt, das Unternehmen des/der 
Dienstgebers/Dienstgeberin nach Terminver-
einbarung zu besuchen, um sich über den/die 
Kunden/Kundin als auch Mentor/Mentorin 
einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. 
Bei der Überprüfung hat der FSW auf die 
Erfordernisse des Unternehmens Bedacht zu 
nehmen. 

11. Meldungen 

Der/die Kunde/Kundin ist verpflichtet, dem 
FSW sämtliche für die Förderung relevanten 
Änderungen (insbesondere Änderungen der 
Personendaten, Änderung des Hauptwohn-
sitzes oder mangels eines solchen des ge-
wöhnlichen Aufenthalts, Änderungen des 
Dienstverhältnisses etc.) unverzüglich und 
unaufgefordert zur Kenntnis zu bringen und 
zu belegen. 

12. Einstellung bzw. Widerruf der  
Förderbewilligung und Rück-
zahlung von Förderungen  

 Eine bereits zugesagte Förderung 12.1.
kann bei Wegfall einer Voraussetzung 
eingestellt bzw. aus wichtigen Grün-
den auch jederzeit widerrufen werden. 
Ergänzend zu Punkt 9 der allgemei-
nen Förderrichtlinien liegt ein wichtiger 
Grund insbesondere vor, wenn: 

12.1.1. Fördermittel auf Grund unwahrer oder 
unvollständiger Angaben des/der 
Kunden/Kundin gewährt wurden 

12.1.2. wesentliche, für die Gewährung der 
Förderung relevante Umstände bzw. 
Tatsachen dem FSW nicht unverzüg-
lich mitgeteilt werden 

12.1.3. das Ziel der Förderung erreicht wurde, 
indem keine Leistungsminderung 
mehr besteht bzw. keine MentorIn-
nenunterstützung mehr erforderlich ist 
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12.1.4. die für die Überprüfung der wid-
mungsgemäßen Verwendung erfor-
derlichen Nachweise/Belege (insbe-
sondere Dienstverträge, Lohnkonten 
etc.) nicht vorgelegt oder Auskünfte 
nicht erteilt werden 

12.1.5. eine wesentliche Voraussetzung für 
die Gewährung der Förderung wegfällt 
(z.B. Beendigung des Dienstverhält-
nisses) 

 Nicht verwendete bzw. nicht wid-12.2.
mungsgemäß verwendete Fördermittel 
sind auf Aufforderung binnen der vom 
FSW festgesetzten Frist rückzuerstat-
ten. 

13. Inkrafttreten 

Die spezifische Förderrichtlinie für Leistungen 
der Arbeitsintegration wurde durch Beschluss 
des Kuratoriums des FSW mit Wirksamkeit  
1. Jänner 2019 in Kraft gesetzt. 

 

 


